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der Inh Bekanntmachung.
len mü " Die von Tag zu Tag sich mehrenden Dienstgeschäfte bei

Größe , i Landratsamt und dem Kreisausschuß haben einen derartigen
■ so daß Ifang angenommen , daß es notwendig geworden ist die Sprech
,znreichen«den für das Publikum einzuschränken.
bi; U I,*be  daher die Sprechstunden für das Publikum
Ipacketadd Montag » . Dsnurrstags und Samstags von vor¬
aus hier, ttags 8 Uhr bis mittags 12 Uhr festgesetzt . Au

m«brige» Tage» i« ber Mache kau« da» Publikum
W .Ä l Abfertigung - ganz driugeube Fälle ausgenommen
Welt ho »icht rechnen . Ferner ersuche ich, alle telefonischen Dienli¬

ch grün räche auf das notwendigste zu beschränken und möchlichst auf
ndergeist ! mttags zu verlegen.
-n wir - Westerburg , den 14 . Juli 1917 . D „ Kuudrat
, r . Kurgemetster ersuche ich um mtrderholte orts-
ld die IjiJ che Bekanntmachung.
die wild Wefterbnrg . den 31 . August 1917 . Dar Kaudrat.

erorertung. — Jnsertionspreis : Die vier-
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'S *;1 betreffend Versorgung des Heeres mit
Nadelschnittholz.

ergeht de N»m 31 . August 1917.
Werke « , Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des

nden , Men Kriegsnumsteriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis
aber auch W mit dem Bemerken , daß soweit nicht nach den allgemeinen
grüßt . Gesetzen höhere Strafen verwirkt sind , jede Zuwiderhand-
Zert aus nach § 6 der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
ient das 'Adebars rn der Fassung vom 26 . April 1917 (Reichs -Gesetzbl.
c Rohstol o,6)*) bestraft wird.

Mch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Be-
't wurde machung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom
mngsbezii Ja vom 23 . September 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 603)
chen BaiMsagt werden . ’
nt,  von 1 § i.
oaganda -lWtt dev Kelmnntmachung betroffene Gegenstände,

s- aesam- dieser Bekanntmachung wird Nadelschnittholz , das nicht
refandt i »^bnen Verbrauch bestimmt ist. betroffen , ohne Rücksicht

3 getrocfw JüFiJfiff 3n an  hergestellt oder .'aus dem Reichsausland
ung ist ' « 2

lUf dikv-l hJS 8 ®0" dieser Bekanntmachung betroffene Nadelschnittholz
<unterliegt benn Hersteller und Einführer einer Verfügungs-

^Mnkung nach Maßgabe der nachstehenden Anordnungen

ZUr ^ Mil Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zebn-

M sPi ?̂ -r der Bervsticbtuna. b»kfurt ('
stackgeg

ß" a>n ^ " pfllchtung. die enteignetcn Gegenstände hcrauSzugcbcn oder
iuwiderhandelt̂ " *' * ®rrotrbcl‘8 » u überbringen oder zu übersendenIta.ir » z '«nnverhandelt: 0 . .

ffsenksr« b.« unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, bescha-
überMl!> ^ oder zerstört, verwendet, kaust oder verkauft oder ein anders Der-

einvlare ^ t ^ E oder ErwerbSgesckaftüber ihn abschließt,Sücß , ^ °n . ^ rpflichtung die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahren
-A. . pfleglich zu behandeln zuwiderhandelt. 0 v

d Rachel den nach § S erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Nrrfugungsbrfchvuukuug des Hevstellev».
._ Hersteller von Nadelschnittholz darf über V- seiner
monatltchen Erzeugung an Nadelschnittholz (Freiteil ) frei verfügen
f.finlttäWSÄ ' x !? monatlichen Erzeugung an Nadel-
schnittholz (Pflichtterl ) darf nur verfugt werden , soweit es sich um

«Ä 5 Ä ‘Ä t
Endige Kriegsamtstelle ^den

Söitb der Pflichtteil des Herstellers von der Krieasamtttelle
beansprucht , so dürfen die 2ß  seiner Erzeugung nur an einen ae-

^ zugelassenen Großhändler oder an die für den Herstellungs-
ort des Holzes zuständige Königliche Stellvettretende Intendantur
^rusuß den vom Königlichen Kriegsministerium erlassenen Liefer-
vorschrrsten veräußert und geliefert werden . Diese Veräußerung und
Lieferung rst nur zulässig zu höchstens den vom Königlichen Kriegs - •ÄS $s£&
den ^Mengenanteilen der Sotten erfolgt , die von der Köninliltien
Stellvertretenden Intendantur unter Berücksichtigung /der Betrichs
verhaltmsse des Herstellers vorgeschrieben werden

• Ist der Pflichtteil innerhalb des Monats seiner Erreuouno
oder der Ankauf des beanspruchten Pflichteils ^ be^

einem Angebot an bte Königliche Stellvettretende Intendantur von
dieser oder bei einem Angebot an einen zugelassenen Großhändler
sowohl von diesem als auch von der zuständigen Königlichen Stell-

W ‘en <r

Der zugelassene Großhändler hat seine Ankaufsberechtiauna
durch emen von der Königlichen Stellvettretenden ' Intendantur
auszustellmden Ausweis nachzuweisen . In dem Ausweis ist die
^st ^ orung enthalten , daß die Militärverwaltung für die geschäst-
luhe ^ Betattgung des zugelaffeneii Großhändlers keine Gewähr über-

r ■ ® erEau| des Pflichtteils im Sinne des § 3 gilt nur ein
bei dem der zugelassene Großhändler und der Verkäufer

den Verkauf Bescheinigungen nach dem von der Königlichen
S e lvettretenden Intendantur vorgeschttebenen Muster austauschen.

Mio fchräukung bei Cinfntzv.
i , ^ Nadelschnittholz aus dem Reichsausland einführt datt

ubex  leweils emgefühtten Menge (Freiteil) ftei verfiiaern^
3 be§  öur Einfuhr kommenden Nadelschnittholzes

kstN/ " ) dürfen nur an die für die Grenzstatton der Einfuhr
fl r sI ? C Stellvettretende Intendantur gemäß den vom

§ ?Wltchen Knegsimnisterium erlassenen Liefervorschttsten und zu
Ö "? km D°m Königlichen Kriegsministerium den Königlichen

"E vmgeschriebenm Mchtz--7,m

Die Erlaubnis zur Verfügung über den Freiteil wird davon
gemacht , daß die Lieferung des Pflichtteils in den Sotten

und den Mengenanteilen der Sotten erfolgt , die die Königlicke

LVLL bem zur Einfuhr , ° mmmbm

«er VLMNZVS » WLL ' « ° us



876.
Ausnahme«.

Beim Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die für den Her¬
stellungsort des Nadelschnittholzes oder die für die Grenzstation
der Einfuhr zuständige Kriegsamtstelle befugt, von der Verpflich¬
tung zur Lieferung des Pflichtteils zu befreien oder in geeigneten
Fällen Lieferungen an Reichs- oder Staatsbehörden auf den Pflicht¬
teil anzurechnen.

8 7-
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 31. August 1917 in
Kraft.

Frankfurt a. Mal « , den 31. August 1917.
Stellvertretendes Generalkommando . 18 . Armeekorps.

Gewerbliche Betriebszählung.
Das Kriegsministerium hat eine Nachprüfung der auf

Grund der Verfügung vom 1. Aug. 1917 Kreisblatt Nr . 89
betr Ketriekssählung beantworteteil Fragebogen angeordnet.

Die erforderlichen Drucksachen einschl. Anweisung über die
Nachprüfung werden Ihnen in den nächsten Tagen übersandt.
Um genaue  Beachtung der Anweisung wird ersucht. Die in
der Anweisung festgesetzten Termine sind pünktlich einzuhalten.
Die bereits eingesandten Fragebogen erhalten Sie wieder zurück.
Bei der Zurücksendungder Fragebogen ist mir auch zu berichten,
daß die Fragebogen vollständig und ordnungsmäßig ausgefüllt
sind.

Mesterkurg . den 28. August 1917. Der Ko«drat.

An dir §trrtu  Bürgermeister de» Kreises.
Mrt Bezug auf die Bekanntmachung über Lieferung von

Hausbrand Kohlen, abgedruckt im Kreisblatt Nr . 96 ersuche ich
Sie , die Händler besonders darauf aufmerksam zu machen, daß
sie die vom 1. August ab bezogenen Kohlen unter Vorlage des
Frachtbriefes hier anzumelden haben. Zuwiderhandlungen sind
nach ß 4 der genannten Bekanntmachung strafbar.

Mesterkurg , den 29. August 1917.
Drr Vorststende - es Kreis aus sch usses.

Bekanntmachung
detressend Meldepflicht für gewerbliche Uerbraucher

von Kokte , Koks und Krikett » .
Auf Grund der 88 1, 2, 6 der Verordnung des Bundes-

rats über Regelung des Verkehrs mit Kohle vom 24. Februar
1917 (RGBl . S . 167) und der §8 1 und 7 der Bekanntmachung
des Reichskanzlers über die Bestellung eines Reichskommissars
für die Kohle,wcrleilung vom 28. Februar 1917 (RGBl . S . 193)
wird bestimmt:

8 1 . Die in der Bekanntmachung, betreffend Meldepflicht für
gewerbliche Verbraucher von Kohle, Koks und Briketts vom 17.
Juni 1917 (Reichsanzeiger Nr . 145), vorgeschriebenen Meldungen
sind in der Zeit vom 1. bis 5. September erneut zu erstatten.

8 2. Die Meldungen sind gleichlautend zu erstatten: •
a. an die für den Ort der gewerblichen Niederlassung des

Meldepflichtigen zuständige Ortskohlenstelle, beim Fehlen
einer solchen an die zuständige KricgSwirtschaftsstclle;

b.  an die für den Ort der gewerblichen Niederlassung des
Meldepslichtigeu zuständige Kricgsamtsstelle;

c. au den Reichskommissar für die Kohlenverteilung Berlin;
d . an den Lieferer des Meldepflichtigen.

Bestellt der Meldepflichtige bei mehreren Lieferern, so ist
an jeden Lieferer eine besondere Meldekarte zu richten, welche
mit den unter a—c genannten nicht gleichlautet, sondern für
jeden Lieferer nur die bei ihm bestellte Menge und außerdem
t« einer Gesamtsumme «sch - ie bei - e« audere » Liefe¬
rer « bestellte« Menge » ohne Namensnennung der an¬
deren Lieferer angibt.

8 3 . Zu den Meldungen sind nicht mehr die für die erste
Meldung ausgegebenen Meldekarten, sondern neue, in einzelnen
Punkten abgeänderte Vordrucke zu benutzen, die bei den in § 5
der Verordnung vom 14. Juni 1917 bezeichneten Stellen zu be-
ziehen sind.

8 4 . Im übrigen verbleibt es bei den Bestimmungen der Be¬
kanntmachung, betreffend Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher
von Kohle, Koks und Briketts vom 17. Juni 191? (Reichsau¬
zeiger Nr. 145).

Kerlin , den 8. August 1917.
Der Reich- Kommissar für dir Kohlcuverteilnng.

Stutz.

Bekanntmachung.
Auf Grund der 88  11 und 12 der Verordnung über Gemüse

Obst und Südfrüchte vom 3. April 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 307)
wird bestimmt:

8 i.
1. Im Gebiete des -Deutschen Reiches dürfenAepfehAj^

Pflaumen und Zwetschen nur mit Genehmigung der zustävL
Landesstelle für Gemüse und Obst (in Preußen der Landes
oder der zuständigen Provinzial- oder Bezirksstellei abgesetzt,
den. Die zuständigen Landesstellen für Gemüse und Obst
ssen die näheren Bestimmungen über die Voraussetzungen,
denen die Genehmigung zu erteilen ist.

2. Die Genehmigung wird, soweit es sich um Beförder,
mit Eisenbahn, Kahn, Wagen, Karren oder Tieren handelt, bttl
Ausstellung eines Beförderungsscheines erteilt. Die Landes^
dürfen diese Vorschrift auf weite Beförderungsarten ausdeh.
Sie treffen nähere Bestimmungen über Form und Inhalt
Beförderungsscheins und können die Ausstellung aus anderes
len übertragen , auch mit Zustimmung der Reichsstelle für Ge»
und Obst für einzelne Landesteile und einzelne Beförderungsah
bestimmen, daß die Ausstellung nicht erforderlich ist, die
migung vielmehr in anderer Form erteilt werden darf.

3. Von den vorstehenden Beschränkungen bleibt unber,
der Absatz an Verbraucher, wenn nicht mehr als ein Kilogral. .
an den gleichen Verbraucher abgesetzt wird. Diese Mengenjsölch
schränkung gilt nicht für den Verkehr auf öffentlichen Marl-bie

4. Die zuständigen Landesstellen (in Preußen auch die
ständigen Provinzial - und Bezirksstellen) dürfen den Erwerb di W
Verbraucher sowie den Handel auf öffentlichen Märkten einer mß *
sonderen Regelung unterwerfen. - ^ 3/

5. Der Absatz von Obst zur Erfüllung der von der Re«einer
stelle für Gemüse und Obst (Geschäftsabteilung) abgeschlossen, i mi
von der Verwaltungsabteilung der Reichsstelle oder einer Laut Ein
stelle genehmigten Verträge bleibt zulässig. Die Erteilung eHa
Beförderungsscheines für solches Obst darf nicht verweigert, m oiden.

8 2. Di
Alle Besitzer der im 8 1 genannten Obstarten haben derh der

ständigen Landesstelle (in Preußen der Landesstelle oder der sörde
K-ständigen Provinzial -, Bezirks- oder Kreisstelle) auf. Erford

Auskunft über die vorhandenen Mengen nach Gewicht und
zu geben. Sie sind ferner verpflichtet, die Ware pfleglich za
handeln, nach Bedarf auch zu bewahren. Der Verbrauch
die Verarbeitung im eigenen Haushalt oder Betriebe bleiben
lässig.

§3 . A>
1. Die Besitzer haben die von der Anordnung betroffa 7 ttI

Waren auf Verlangen an die Geschäftsabteilungder zuständi len
Landesstelle (in Preußen der zuständigen Provinzial-, Bezi !t! 31
oder Kreisstelle) käuflich zu liefern und auffAbruf ' zu' veÄD,,^
Für diese Waren ist ein angemessener Preis zu zahlen, der
Berücksichtigung der auf Grund der Verordnung über Ge
Obst und Südfrüchte vom 2. April 1917(Reichs-Gesetzbl. S.
festgesetzten Höchstpreise sowie der Güte und ,Verwertbarkeit
Ware im Streitfall von der Geschäftsabteilung der zustäu
Landesstelle (in Preußen der zuständigen Provinzial- oder
zirksstelle festgesetzt wird. Befindet sich die Ware nicht mehr
Erzeuger, so werden entsprechende Zuschläge gewährt, deren,
ebenfalls im Streitfälle die vorbezeichnete Geschäftsabteilung
setzt.

2. In kleinem Falle darf der dem Erzeuger zu gewähr
Preis denjenigen Betrag übersteigen, der für die gleiche M
und Güte auf Grund eines Lieferungsvertrages der im § t
satz 5 bezeichneten Art zu bezahlen ist.

8 4.
1. Das Eigentum an den im 8 1 genannten Obstarten>

auf Antrag der zuständigen Landesstelle (in Preußen auch
zuständigen Provinzial -, Bezirks- oder Kreisstellei oder der *ntc
ihnen bestimmten Stellen durch Anordnung der zuständigen En ?h vbrt All ? »A I vt S rt U( f . . . t* . . ' A I. < , all‘v1“ “ uuuy rrilvrouung oec zunanoigenl
Horde auf die in dem Antrag bezeichnete Person übertragen werd S"
Die Anordnung ist an den Besitzer zu richten. Das Eigend«et
geht bei geerntetem Obst über, sobald die Anordnung dem
sitzer zu geht. Ist das Obst noch nicht geerntet, so tritt der
gentumsübergang erst mit der Aberntung ein. Der von dero ’ - m B D 1 hvcmhuuh CIU . JUKI  UUU rps
ordnung Betroffene ist verpflichtet, die Vorräte bis zum B *e'

2. Liegt dieeAberntung auf 'Grund eines Prachtvert«
oder eines sonstigen Vertrages einem Drittem ob, so tritt diM°
an die stelle des Besitzers, dem die Anordnung zugestellt
Namentlich bleibt der Dritte verpflichtet, die Aberntung sorg'
auszuführen.

3. Der Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigung
auf Grund der Verordnung vom 3. April 1917 über
Obst und Südfrüchte (Reichs-Gesetzbl. S . 307) festgesetztenH
preise sowie der Güte und Vereinbarkeit den Ware von der
ständigen Behörde bestimmt. Hat der Besitzer einer Aufforde
der zuständigen Behörde zur Ueberlaffung der Vorräte inn

, , v» 1I " 1 - ■’T' y - — -» 'vvwmw MW QV4»*» ▼* Üss
einer m der Anordnung zu bestimmenden Zeit zu verwahren' M,
pfleglich zu behandeln. *

O _ i . . . I» c . — „ . i «t
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, M » -Em Frist nicht Folge geleistet , so ist ein nach freiem Er-
iepfel , BiljMM festzusetzender Abzug zu machen
er zuständU § 5.

.Streitigkeiten , die sich aus der Anwendung der Vorschriften
P8 \ | ergeben , entscheidet endgültig die höhere Verwaltungs-

m Obst Mucke des Äezirks , in dem sich die Vorräte zur Zeit der Stellung
tzungen ^ LLieferungsverlangens oder des Antrages auf Uebertraguna

L Eigentums bestnden.
Befördert § 6.

handelt , M Die Verteilung des auf Grund dieser Bekanntmachuna er-
'OandesstMen Obstes auf die Marmeladenindustrie und für den Frisch-
n ausdchMuch erfolgt durch die Reichsstelle . Diese bestimmt nament-
d Inhalt j, welche Mengen für den Frischverbrauch von den Landes-
s andere Fj ien (m Preußen den Provinzial - oder Bezirksstellen ) in den
le für Gev>eiien Gebieten zuruckbehalten werden dürfen und wohin der
cderungsai derschuß zu liefern ist . y
t, die Gei, § 7.

Die Reichsstelle (Verwaltungsabteilung ) kann für bestimmte
lbt unber^ lsorten sowie für bestimmte Bezirke die vorstehenden Absatzbe-
m KiloMankungen ganz oder teilweise außer Kraft setzen und das Recht
. MenMfolchen Bestimmungen au die Landesstellen (in Preußen auch
)en Mar «,die Provinzial - und Bezrrksstellen ) übertragen,
auch die § 8 "

gttBe r b di Wer den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt , wird
ekten einer mtz § 16 der Verordnung über Gemüse , Obst und Südsrückte

. ",3- 1917 (Reichs - Gesetzbl . S . 307 ) mit Gefängnis bis
n der Re« einem Jahre und m .t Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
eschlossen«r mit einer dieser Strafen bestraft . Neben der Strafe kann
einer Lait Einziehung der Vorräte erkannt werden , auf die sich die straf-
i-rtellung e Handlung bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem Täter ve¬
rweigert r -m oder nicht . s

§ 9.
, , , , Die Vorschriften dieser Bekanntmachung treten am Tage
haben der h der Verkündung , die Vorschrift im § 1 Absatz 2 Satz 1

oder der sorderungsscheln ) tritt mit dem 3. September 1917 in Kraft,
lf . Erford Kerttn . den 20 . August 1917.
$ t r “nbl | Keick « stelle für Gemüse und Ohst.
^llllch zn Der Vorsitzende : von Tilln.
wbcauch l ^ - - - - - - - -— - - :_ _

' "-'b.. Kekauntmachuug.

Widerhandlungen gegen die vorstehenden Anordungen mit der
in der genannten Verordnung festgesetzten Strafe bedroht

8 5 . Die Anordnung tritt mit dem 25 . August in Kraft.
Beririrsstelle für Gemüse « ud Ohst

für de» Regier « »g«dexirk Mieskude «.
Der Vorsitzende : Droege
Geheimer Regierungsrat.

wßÜ  Hr - re « Bürgermeister ersuche ich*um sofortige orts-
übliche Bekanntmachung . Der Genehmigungsvermerk der OrtS-
behorde auf dem Frachtbrief , sowie die Genehmigung für die Ver¬
sendung Mit anderen Transportmitteln darf nur erteilt werden
wenn die telegraphische Freigabe der Bezirksstelle für Obst und
Gemüse vorgelegt wird . 1 1

Wenn der Transport nicht mit der Bahn erfolgt , ist zur
Erterluug der Genehmigung nachstehendes Muster zu benutzen

. t t (Name und Wohnort ).
wird hiermit die Genehmigung erteilt

durch

von
befördern

(Menge und Obstsorte ) .

(Transportmittel)
.an die folgende Adresse zu

den
in

Auf Grund der Verordnung des Reichskanzlers vom 3 April
J und der Sefanntmfirfmrrn itfw>v nfiN *.«.*, on ar_ ü -,Xin

al-, *}\;isml — o - -- r»».ui.ii»riuvc,aoriia-
zu verla! folgende an mit der Maßgabe , daß diese Anordnungen
len , deriii Übergangsbestimmungen zu betrachten sind , und solange in
iber Gew | bleiben , bis endgült . Anordnungen von uns veröffentlicht
setzbl. SJ ,
rtbarkeit«wwu ' • Auf Grund des § 3 Ziffer 1 der Bekanntmachung vom

zuständ, ^ gust 1917 wird bestimmt , daß der Absatz von Aepfeln,
l- oder °bn Pflaumen und Zwetschen nur an die Bezirksstelle für Ge¬
ht mehr bi? und Obst für den Regierungsbezirk Wiesbaden — Geschäfts-
t, deren Z 7Ng Frankfurt a . M ., Gallusanlage 2 - und die von ihr
ibteilung fl sagten Händler und Sammelstellen erfolgen darf.

Die Berechnung hat an die Bezirksstelle zu erfolgen . Bei
u gewährt jungen mit der Eisenbahn ist der Rechnung der abgestem-
eiche M "Duplrkatfrachtbrlef u . bei Versendungen mit anderen Trans-
im § 1 Atteln die Empfangsbestätigung des Empfängers beizufügen.

2. Die Bezirksstelle kann Edelobst (Tapfelobst Gruppe 1)
er Verpflichtung des Verkaufs an die Bezirksstelle ausschlie-

istarten k- für den Frischoerzehr freigeben . Die Freigabe erfolgt
!en auch t bteM̂ksstelle nach Erhalt des Angebots der Ware oder
der der >. des Besitzers . Anträge auf Freigabe sind — in drin-
ündigen ! Fallen telegraphisch oder telefonisch — an die Bezirks¬
agen werd' öU,richten.
,8 Eigen» -bei dem Antrag ist anzugeben:
:g dem ! : a ) Obstsorte,
tritt der d) Menge,
von der! ' e ) Käufer.

zum Abll ^ er Käufer kann ein Kominunalverband , eine Großmarkt
rwahren » udnahmestelle oder ein zum Großhandel in Obst zugelassener

1  s « n , der seinen Wohnsitz im Regierungsbezirk Wiesbaden
achtvert « Ms auf werteres ist nur der Antrag für Aepfel und Bir-
> tritt diU-ulassig, für Pflaumen und Zwetschen aber nicht . Der Bcr-
ugestellt I ô r freigestellten Obstmengen darf nur nach Station des
ing sorgfEbagsbezirks Wiesbaden geschehen.

L / Der Versand mit der Eisenbahn ist nur zulässig , wenn
chtigung $ ^ Sendung begleitende Frachtbrief den Genehmigungsver-
3er ®eltiÄ stets erteilt , wenn der Versand nach Verfügung der
ätzten jfJWk erfolgt.
von bet t Ausweis gegenüber der Ortsbehörde für die nach 8 2
ilufforUD ^ nen Mengen dient das Telegramm , welches die Freigabe
äte inneM . Telefonische Freigaben werden daher stets telegraphisch

Mr den Versand von Obst mit anderen Transportmitteln
^ « lsenbahn , nämlich mit Wagen , Kahn oder Tieren ist

' die Genehmigung der OrtSbehörde erforderlich , welche
Fällen auf einem besonderem Formular ausgestellt

t - Im übrigen gelten die Bestimmungen der Bekannl-
vom 20 . August 1017 , insbesondere werden auch Zu-

(Gemeindesiegel .) ® tC  Ortsbehörde.
Westerburg . den 26 . August 1917.

__ _ 1!? * Uorstbende de » Kreisaussrhufle « .

Bekanntmachung
der ReichsbebleidungssteUc über Beschlaanaltme der tut

ähnlichen Betriebe « lomie Malchcuerleihgepchäften be-
findliche « Kett - Ha « « und M (ch!väsche

x . Nom 25 . August 191V ? )
Auf Grund der Bundesratsverordnung vom 22 . Märr 1917

übet  Befugnisse der Reichsbekleidungsstelle (Reichsgesetzbl . S . 257)
Verbindung mit der Bekanntmachung der Reichsbekleidungs-

stelle über Beschlagnahmen und Enteignungen vom 4 Avril 1917
(Rerchsanzerger Rr . 82)***) wird folgendes bestimmt : ^

I. Beschlagnahme.
t § 1.

Bett - Haus - und Tischwäsche , die sich im Besitze von Ge¬
werbe - und gemeinnützigen Betrieben befindet , die auf die Beher¬
bergung oder Beförderung von Personen oder den Verkauf von
Lebens - oder Genußmitteln zum Verzehr an Ort und Stelle ge-
rrchtet find insbesondere Hotels Pensionen , Logierhäusern , priva¬
ten (nicht bffentlich -rech lichen Krankenanstalten , einschließlich Ge-
nesungs - und Erholungheimen Gast -, Schank - und Speisewirt-

k ” ' ^ ersonenschisfahrts -, Schlaf - und Speisewagenbetrieben
und dergl wird , soweit sie zum Gebrauche in den bezeichnten
Betrieben bestimmt ist, beschlagnahmt , Das gleiche gilt von der

zeichneten Art ^ ^ ^ bverleihgeschäften befindlichen Wasche der be-

Die Beschlagnahme erstreckt sich auf diesgesamte .' vorhandene
Bett - Haus - und Tischwäsche ohne Rücksicht darauf , ob sie ge¬
braucht oder ungebraucht . ' u

§ 2 .
. . Als Bett - , Haus - und Tischwäsche gilt alle weiße und far-
blge Wasche , die zum Beziehen oder Bedecken von Betten lum
Gebrauche im Wirtschafts - oder Küchenbetriebe oder in Aufen^
Halts - oder Speise raumen bestimmt ist, insbesondere Bettbezüge
-decken und lacken , Bademäntel und -tücher , Hand - und Mund¬
tücher , Tischtücher und -decken, Wirtschafts - und Scheuertücher.

8 3.
Ausgenommen von der Beschlagnahme sind Gegenstände , zu

deren Herstellung ausschließlich Papiergarne verwendet sind.
8 4.

Die Beschlagnahme ist sofort wirksam.
8 5.

a „ . ® er  bestimmungsgemäße Gebrauch der bezeichneten Gegen¬
stände im eigenen Betriebe , insbesondere das gewerbsmäßige Ver-

b" rch bereits bestehende Wäscheoerleihgeschäfte wird durch
die Beschlagnahme nicht berührt . J

§ 6 .
Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände sind oerpflich-

unbeschadet der Bestimmung .'des 8 5 aufzubewahren,
ste pfleglich zu behandeln und die zu ihrer Erhaltung erforder¬
lichen Handlungen vorzunehmen.

8 7.
An den beschlagnahmten Gegenständen , dürfen unbeschadet

der Bestimmung des 8 6, Veränderungen , insbesondere Ortsver-
anderungen Nicht vorgenommen werden . Rechtsgeschäftliche Ber-
ftigungen über diese Gegenstände und Verfügungen , die im Wege
der Zwang svollstreckung oder Arrestvollziehung erfolgen , sind

•*} im Reichsanzeiger Nr. 262 vom 25. August 1917.
**) Vergleichen Mitteilungen Nr. 9, S . 1.

) Vergleichen Mitteilungen Nr. 10, S . i8.



nichtig. Der Erwerb der unter diese Beschlagnahmeanordmmg
fallenden Gegenstände ist veboten.

Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf solche im Besitze
der bezeichneten Betriebe befindlichen Gegenstände , über die vor
ihrem Inkrafttreten Verfügungen der im Absatz 1 bezeichneten
Art vorgenommen sind.

Die Reichsbekleidungsstelle behält sich vor , auf Antrag Ge¬
genstände , die durch diese Anordnung beschlagnahmt sind, zur
Veräußerung freigegeben. . , „ . _

Unberührt bleibt die Zulässigkeit der Ablieferung von Lum¬
pen an die durch die zuständigeZVehörde zugelassenen Lumpensor¬
tierbetriebe und der Erwerb durch diese.

II. Meldepflicht.
8 8.

Die Besitzer der unter Ziffer l bezeichneten Gegenstände
sind verpflichtet , die am 1. Oktober 1917 in ihrem Besitze(Eigen¬
tum oder Gewahrsam ) befindlichen Gegenstände der vorbezeichneten
Art der Reichsbekleidungsstelle anzumelden.

Der Meldepflicht unterliegen auch Rechtsgeschäfte, die an
den unter Ziffer I bezeichneteten Gegenständen seit dem 14. Juli
vorgenommen worden sind.

Die Meldepflicht erstreckt sich nicht auf
1. solche aus die Beherbergung oder Beförderung von Person¬

en gerichtete Betriebe , in denen nicht mehr als 5 Betten
zum Gebrauche für Gäste zur Verfügung stehen,

2 solche an den Verkauf von Lebens- oder Genußmitteln zum
Verzehr an Ort und Stelle gerichtete Betriebe , in denen
nicht mehr als 3 zur Familie des Unternehmers nicht ge¬
höhrende Personen dauernd beschäftigt werden . Gemischte

Betriebe d. h. solche, die auf oder Beförderung und sogleich auf
Beköstigung von Personen gerichtet sind, sind in vollem Umfang
meldepflichtig, wenn nur einer dieser beiden Befreiungsgründe
vorliegt.

8 9.
Die Anmeldung der Beschlagnahmten Gegenstände hat nach

Gattungen getrennt zu erfolgen . Sie darf nur auf den hierfür
vorgeschriebenen amtlichen Meldekarten erstattet werden . Diese
sind, soweit sie nicht bis zum 34 . September 1917 von der zu-
ständigen Behörde den Meldepflichtigen zugesandt werden , von
diesen bei Reichsbekleidungsstelle (Volkswirtschaftliche Abteilung)
anzufordern . , . t

Die Meldekarten müssen spätestens am 15. 9. 1917 bei der
Reichsbekleidungsstelle eingereicht werden.

Mitteilungen anderer Art dürfen auf den Meldekarten nicht
vermerkt werden.

8 10.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen werden ge¬

mäß § 3 der Bundesratsverordnung vom 22. März 1917 über
Befugnisse der Reichsbekleidungsstelle mit Gefängnis bis zu einem
Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft.

Keriiri den 25. August 1917.
ReichsbeKieidungsstefle
Geheimer Rat Or . Beutler

Reichskommissar für bürgerliche Kleidung.
, . - - - — - - -- - - - ' ■■■■ ■Verordnung

Über die Lieferung von Oel aus Anlaß der Zusammenlegung
von Oelmühlen und über die gewerbsmäßige Herstellung von

Oel . Vom 7. August 1917.
Auf Grund des 8 1 Abs. 3 der Verordnung über Oel-

srüchte und daraus gewonnene Produkte vom 23. Juli 1917
(Reichs -Gesetzbl. S . 646), sowie auf Grund der Verordnung über
Kriegsmaßnahmen zur Sicherung der Bolksernährung vom 22.
Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 401) in Verbindung mit § 1 der
Verordnung über die Errichtung eines Kciegsernährungsamls
vom 22. Mai 1916 (Reichs -Gesetzbl. S . 402) wird bestimmt:

ß 1. An die Stelle des § 1 Äbs. 2 Nr . 2 der Verordnung
über Oelfrüchte und daraus gewonnene Produkte vom 23. Juli
1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 646) treten folgende Vorschriften:

Wer die von ihm gewonnenen Oelfrüchte an den Kriegs
ausschuß abliefert , erhält von diesem auf Antrag für den Ver¬
brauch in der eigenen Hauswirtschaft Oel in folgenden Mengen,

wenn das Gewicht der abgelieferten Oelfrüchte beträgt:
10 bis 15 Kilogramm *

mehr als 15 „ 30 „
„ „ 30 „ 100
„ 100 „ 500
„ .. 500 „ 1000
„ „ 1000 „ 2 000

weitere angcfangene je 1000 „ weitere je
bis zum Höchstbetraqe von 50 Kilogramm.

Bei Leinsamen , Dotter und Senssaal ermäßigen sich die zu
stehenden Oelmengen um ein Viertel , bei Hanfsamen und Son-
nenblumenkernen um die Hälste . Für abgelieferten Hederich oder
Ravison wird Oel nicht gewährt.

Für Leinsamen wird Leinöl , für Mohn und Sonnenblu-
menkerne Mohnöl , für die übrigen Oelfrüchte Rüböl gewährt

Der Preis beträgt:
für 1 Kilogramm Leinöl . . 1,50 Mk.

„1 „ Mohnöl . . 2,30 Mk.
1 .. Rüböl . . 1.60 Mk.

5 Kilogramm
7'si

10
15
20
25
5

Sind auf Grund des § 1 Abs. 2 Nr . 2 der Vero
über Oelfrüchte und daraus gewonnene Produkte vom 23.
1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 646 ) Oelfrüchte vor Inkrafttreten
Verordnung bereits Oelmühlen zur Verarbeitung übergeben,
vermindern sich die nach Abs. 1 zustehenden Oelmengen um
Gewicht des dritten Teiles der zur Verarbeitung überge
Oelfrüchte . .

§ 2. Liefert der Unternehmer eines landwtrtschastllchen $
triebs unter Verzicht auf das ihm nach § 1 Abs. 2 Nr . 3 |
Verordnung über Oelfrüchte und daraus gewonnene Prvd,
vom 23 . Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 646) zustehende R
auch den von der Ablieferung befreiten Leinsamen ganz t
zum Teil an den Kriegsausschuß ab, so erhält er für je 10g
logramm dieses Leinsamens nach seiner Wahl entweder g,
Zahlung des festgesetzten Preises zum Verbrauch in der eige
Wirtschaft 25 Kilogramm Oel und 70 Kilogramm Oelkuchen,
eine Sondervergütung von 18 Mark.

Ein Anspruch auf Gewährung von Oel nach § 1 dj
Verordnung oder von Oelkuchen nach 8 6 Abs. 2 der Ber, M
nung über Oelfrüchte und daraus gewonnene Produkte vom lQ
Juli 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 646 ) besteht für die nach Ai
an den Kriegsausschuß gelieferten Leinsamenmengen nicht.

8 3. Hat derjenige , der Oelfrüchte nach den 88 1, 2 abliti
mehrere landwirtschaftliche Betriebe , aus denen er Oelfrüchte
liefert , so steht ihm hinsichtlich jedes Betriebs der Anspruch
Gewährung von Oel oder Oelkuchen nach Maßgabe der 8
2 zu.

8 4 . Das auf Grund der §§ 1, 2 gelieferte Oel darf
dem Empfänger an die Angehörigen seiner Wirtschaft emschlii
des Gesindes und an die in seinem Betriebe beschäftigten
beiter entgeltlich abgegeben werden.

8 5 . Die gewerbsmäßige Herstellung von Oel aus pflanzli
Stoffen ist nur mit Genehmigung des Präsidenten des Kr>
ernährungsamts zulässig.

Oelfrüchte , die vor Inkrafttreten dieser Verordnung
Vorlegung und Abnahme der nach 8 1 2 Nr . 2 der
ordnung über Oelfrüchte und daraus gewonnene Produkte ,
23. Juli 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 646) erforderlichen Erl, M
nisscheine von Oelmühlen bereits zur Verarbeitung angenoi« P
worden sind, dürfen noch ohne die nach Abs. 1 erforderlich

Ü f« . M. .W.M und Mi. »j «™
strafe bis zu fünfzehnhundert Mark oder mit einer dieser Stl>

wird bestraft, , «•
1. wer das ihm nach den 88 1, 2 gewährte Oel an and«

die im 8 1 genannten Personen oder die ihm nach 8 2
währten Oelkuchen an andere entgeltlich abgibt,

2. mer ohne die nach 8 5 Abs. 1 erforderliche Genehm
gewerbsmäßig Oel aus pflanzlichen Stoffen herstellt.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte^

werden , auf die sich die strafbare Handlung bezieht, ohne lli
schied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 7. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkam
in Kraft.

Berlin , den 7. August 1917.
»er Präsident veS Kriegsernährungramts . v. B-»

BezugsscheineA1 undB
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